
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1995/3/14 5Ob509/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.03.1995

Norm

BAO §225 Abs1

KO §27

KO §31

ZollG §174. ZollG §178

Rechtssatz

Absonderungsrechte gemäß § 178 ZollG entstehen, wie sich eindeutig aus dem ersten Absatz dieser Gesetzesstelle in

Verbindung mit § 174 ZollG ergibt, ex lege mit der Verwirklichung jenes Tatbestandes, der auch die Zollschuld selbst

(wenn auch nur bedingt) entstehen ließ, ohne daß es einer Geltendmachung der Sachhaftung - etwa einer

Beschlagnahmeverfügung nach § 225 Abs 1 BAO - bedurft hätte.
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